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Hinweis: 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter sowie die Sammlung aller 
geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes NW (SGV. NW.) 
stehen im Intranet des Landes NW zur Verfügung. 

Im Innenministerium ergibt sich der Zugang von der Homepage aus 
über das Befehlsfeld "Gesetze Erlasse". 

Von anderen Ressorts aus erfolgt der Zugang über "Externe 
Informationsangebote. Ressortübergreifende Informationen" und 
unter Landesrecht "Gesetz- und Verordnungsblatt" . 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter sowie die Sammlung aller 
geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes NW (SGV. NW.) 
werden auch im Internet angeboten. 

Der Zugang ergibt sich über die Homepage des Innenministeriums 
NRW (Adresse: http://www.im.nrw.de) und dort über das Befehls­
feid "Gesetze, Verordnungen, Erlasse". 

Die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des 
Landes NW (SGV. NW.) wird in der 2. lahreshälfte 1998 auch als 
CD-ROM angeboten. 
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2022 
Satzung 

zur Änderung der Satzung 
für die Westfälischen Pflege- und Förderzentren 

des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
Vom 15. Mai 1998 

Die 10. Landschaftsversammlung des Landschaftsver­
bandes Westfalen-Lippe hat am 15. Mai 1998 aufgrund 
der §§ 6 Abs. 1, 7 Abs. 1 Buchstabe d) und 23 Abs. 2 der 
Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein­
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NW. S. 657), zuletzt geändert am 
17. Dezember 1997 (GV. NW. S. 458), in Verbindung mit 
§ 107 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nord­
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert am 
17. Dezember 1997 (GV. NW. S. 458) und der Eigenbe­
triebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. Juni 1988 (GV. NW. S. 324) folgende Satzung 
beschlossen: 

Die Satzung für die Westfälischen Pflege- und Förder­
zentren des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe vom 
14. November 1996 (GV. NW. S. 454) wird wie folgt 
geändert: 
1. In § 7 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

"Der Direktor/die Direktorin des Landschaftsverban­
des Westfalen-Lippe hat das Recht, Zuständigkeiten, 
die dem Werkleiter/der Werkleiterin nach Satz 1 
zugewiesen sind, einschließlich der Befugnis zur Ein­
stellung und Entlassung, unmittelbar auf die Fachbe­
reichsleiterlFachbereichsleiterinnen zu übertragen." 

2. In § 8 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 
,Abweichend von Satz 1 sind in den Fällen der 
{jbertragung von Zuständigkeiten gemäß § 7 Abs. 1 
Satz 2 die Leiter/Leiterinnen der Fachbereiche einzeln 
vertretungsberechtigt. " 

Diese Satzungsänderung tritt am Tage nach der Be­
kanntmachung im Gesetz- und Verordnungs blatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen in Kraft. 

Münster, den 15. Mai 1998 
Wendzinski 
Vorsitzende der 

10. Landschaftsversammlung 

Dr. Scholle 
Schriftführer der 

10. Landschaftsversammlung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be­
kannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, daß die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Landschaftsver­
bandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c} der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be­
schluß der Landschaftsversammlung vorher beanstan­
det oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Münster, den 15. Mai 1998 

Dr. Scholle 

Direktor des Landschaftsverbandes 
Westfalen Lippe 
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2022 
Satzung 

zur Änderung der Betriebssatzung 
für die Krankenhäuser des 

Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
Vom 15. Mai 1998 

Die 10. Landschaftsversammlung des Landschaftsver­
bandes Westfalen-Lippe hat am 15. Mai 1998 aufgrund 
der §§ 6 Abs. 1, 7 Abs. 1 Buchstabe d und 23 Abs. 2 der 
Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein­
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NW. S. 657), zuletzt geändert am 
17. Dezember 1997 (GV. NW, S. 458), in Verbindung mit 
§ 107 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nord­
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geän­
dert am 17. Dezember 1997 (GV. NW. S. 458), und § 2 
Abs, 1 der Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung 
(GemKHBVO) vom 12. Oktober 1977 (GV. NW. S. 360), 
zuletzt geändert durch va vom 12. Februar 1991 (GV. NW, 
S, 143) folgende Satzung beschlossen: 

Die Betriebssatzung für die Krankenhäuser des Land­
schaftsverbandes Westfalen-Lippe in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. Januar 1996 (GV. NW. S. 84), 
zuletzt geändert durch Satzung vom 14. November 1996 
(GV. NW. S. 454) wird wie folgt geändert: 
1. In § 7 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

"Der Direktor/die Direktorin des LWL hat das Recht, 
Zuständigkeiten, die den Betriebsleitungen nach 
Satz 1 zugewiesen sind, einschließlich der Befugnis zur 
Einstellung und Entlassung, unmittelbar auf die Ab­
teilungsleiter/ Abteilungsleiterinnen zu übertragen." 

2. In § 9 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 
!J~bweichend von Satz 1 sind in den Fällen der 
U oertragung von Zuständigkeiten gemäß § 7 Abs. 1 
Satz 2 die Abtei1ungsleiter/ Abteilungsleiterinnen ein­
zeln vertretungsberechtigt. " 
Diese Satzungsänderung tritt am Tage nach der Be­

kanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen in Kraft. 

Münster, den 15. Mai 1998 

Wendzinski 
Vorsitzende der 

10. Landschaftsversamrnlung 

Dr. Scholle 
Schriftführer der 

10. Landschaftsversammlung 

Die vorstehende Satzung wird hiennit öffentlich be­
kannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, daß die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Landschaftsver­
bandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

cl der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be­
schluß der Landschaftsversammlung vorher beanstan­
det oder 

d) der Fonn- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Münster, den 15. Mai 1998 

Dr. Scholle 
Direktor des Landschaftsverbandes 

Westfalen Lippe 

- GV. NW. 1998 S. 390. 
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211 
Verordnung 

über die Bestimmung der zuständigen 
Verwaltungsbehörde für die 
Beantragung der Aufhebung 

einer Ehe durch gerichtliches Urteil 
Vom 26. Mai 1998 

Auf Grund des § 1316 Ab.. 1 Nr. 1 Satz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 4. Mai 1998 (BGBl. I S. 833), wird 
verordnet: 

§ 1 

Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 1316 
Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 und Abs. 3 BGB ist 

1. für die Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln 
die Bezirksregierung Köln, 

2. für die Bezirksregierung Arnsberg, Detmold und Mün­
ster 
die Bezirksregierung Arnsberg. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1998 in Kraft. 

Düsseldorf, den 26. Mai 1998 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
Der Ministerpräsident 

Johannes Ra u 

2331 

Der Innenminister 
Franz-Josef Kniola 

- GV. NW. 1998 S. 391. 

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über den Schutz 

der Berufsbezeichnungen "Architekt", 
"Architektin" , Stadtplaner" und "Stadtplanerinu 

sowie über die Architektenkammer, 
über den Schutz der Berufsbezeichnung 

"Beratender Ingenieur" und 
"Beratende Ingenieurin" sowie über 

die Ingenieurkammer-Bau 
- Baukammergesetz (BauKaG NW) 

Vom 28. Mai 1998 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Artikel 1 

Das Baukammerngesetz NW vom 15. Dezember 1992 
(GV. NW. S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19. März 1996 (GV. NW. S. 136) wird wie folgt geändert: 

1. § 31 erhält folgende Fassung: 

,,(I) Die Mitglieder der Vertreterversammlung werden 
von den Mitgliedern der Ingenieurkammer-Bau auf die 
Dauer von fünf Jahren in allgemeiner, gleicher, gehei­
mer und direkter Wahl getrennt nach Wahlgruppen 
1. der Pflichtmitglieder, 

2. der freiwilligen Mitglieder nach § 28 Abs. 2 Satz 1 
Buchstabe a), 

3. der freiwilligen Mitglieder nach § 28 Abs. 2 Satz 1 
Buchstabe b), 

und in diesen nach den Grundsätzen der Verhältnis­
wahl gewählt. 

(2) Die Vertreterversammlung besteht aus 101 Vertre­
tern und Vertreterinnen. Die Anzahl der Vertreter und 
Vertreterinnen der Wahlgruppen in der Vertreterver­
sammlung soll dem Verhältnis der Anzahl der Kam­
mermitglieder in den Wahlgruppen entsprechen; die 
Wahlgruppe 1 erhält mindestens 50 Sitze, die Wahl­
gruppe 2 mindestens einen Sitz in der Vertreterver­
sammlung. 

(3) Die Ingenieurkammer-Bau erläßt die Wahlordnung. 
Sie regelt das Nähere über die Ausübung der Wahl und 
die vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft zur Ver­
treterversammlung. Die Wahlordnung bedarf der Ge­
nehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 85)." 

2. § 33 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Der Vorstand wird von der Vertreterversammlung 
für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Er besteht aus 
dem Präsidenten oder der Präsidentin, zwei Vizepräsi­
denten oder Vizepräsidentinnen und mindestens sechs, 
höchstens zehn Beisitzern und Beisitzerinnen. Der 
Präsident oder die Präsidentin oder ein Vizepräsident 
oder eine Vizepräsidentin muß Pflichtmitglied sein." 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 28. Mai 1998 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 
zugleich als 

Minister für Wirtschaft 
und Mittelstand, 

Technologie und Verkehr 
(L.S.) Wolfgang Clement 

67 

Der Minister für 
Bauen und Wohnen 

Michael Vesper 

- GV. NW. 1998 S. 391. 

Achte Verordnung 
über die zuständigen Behörden 

nach dem Gesetz über die 
AbgeItung von Besatzungsschäden 

Vom 26. Mai 1998 

Auf Grund des § 44 Abs. 4 des Gesetzes über die 
Abgeltung von Besatzungsschäden vom 1. Dezember 1955 
(BGBI. I S. 734), zuletzt geändert durch Artikel 20 des 
Gesetzes vom 16. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2441), wird 
verordnet: 

§ 1 

Zuständig für die Entscheidung über Anträge auf 
Gewährung einer Entschädigung für Besatzungsschäden 
ist 
1. die Stadt Köln 

für die Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln, 

2. der Kreis Lippe 
für die Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold und 
Münster. 

§2 

Zuständig für die Entscheidung über Anträge der/des 
nach § 1 zuständigen StadtlKreises oder von juristischen 
Personen, deren Anteile sich zu mehr als 50 vom Hundert 
in ihrer Hand befinden, ist die Bezirksregierung Detmold. 
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§ 3 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1998 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Siebte Verordnung über die zustän­
digen Behörden nach dem Gesetz über die Abgeltung von 
Besatzungsschäden vom 7. Dezember 1992 (GV. NW. 
S. 519) außer Kraft. 

Düsseldorf, den 26. Mai 1998 

Der Finanzminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Heinz Schleußer 

- GV. NW. 1998 S. 391. 

Bekanntmachung 
der Genehmigung der 31. Anderung 

des Gebietsentwicklungsplanes 
für den Regierungsbezirk Amsberg, 

TeiJabschnitt DortmundlUnnalHamm 
Vom 27. April 1998 

Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Arns­
berg hat in seiner Sitzung am 4. Dezember 1997 die 
Aufstellung der 31. Änderung des Gebietsentwicklungs­
planes für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt 
DortmundJUnnalHamm im Bereich der Stadt Dortmund, 
beschlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlaß vom 27. April 1998 -
VI B 1- 60.15.30 - gemäß § 16 Abs. 1 des Landesplanungs­
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. Juni 1994 (GV. NW. S. 474) im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt. 

Gemäß § 16 .Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden 
die in der Änderung des Gebietsentwicklungsplanes 

enthaltenen Darstellungen mit der Bekanntmachung der 
Genehmigung Ziele der Raumordnung und Landespla­
nung. 

Die 31. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für 
den Regierungsbezi+k Arnsberg, Teilabschnitt Dort­
mundlUnnaIHamm, wird beim Ministerium für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft (Landesplanungsbe­
hörde) in Düsseldorf, bei der Bezirksregierung Arnsberg 
(Bezirksplanungsbehörde), bei der Stadt Dortmund zur 
Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung 
des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord­
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt 
nach § 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei­
tung und AUfstellung der Änderung des Gebietsentwick­
lungsplanes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung 
Arnsberg (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsse1dorf, den 15. Mai 1998 

Ministerium 
für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

1m Auftrag 

Ringel 

- GV. NW. 1998 S. 392. 
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